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Gestaltungstipps! 

Wie werden Kinder im Steuerrecht behandelt und welche kin-
derbedingten Steuervorteile gibt es? Welche Gestaltungsmög-
lichkeiten ergeben sich? Und wie können Sie diese optimal nut-
zen? 
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einen umfassenden Überblick über sämtliche kinderbedingte
Steuervorteile. Darüber hinaus vermittelt es die verschiedenen 
Gestaltungsmöglichkeiten rund um das Thema „Kind“. Ebenso 
werden sämtliche Neuerungen wie z. B. das Baukindergeld be-
rücksichtigt und viele wertvolle Hinweise für die Erstellung der 
Steuererklärung gegeben. 

Dieses Handbuch bietet für Steuerberater, Steuerfachangestell-
te und für steuerlich interessierte Eltern einen umfassenden, 
konkurrenzlosen Überblick über die optimale Nutzung kinder-
bedingter Steuervorteile.
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Der Fiskus wirft schon direkt nach der Geburt des Kindes einen Blick auf den neuen Er-
denbÅrger, obwohl noch gar nicht sicher ist, ob dieser jemals Steuerzahler werden wird.
Steueridentifikationsnummern werden vom Bundeszentralamt fÅr Steuern (BZSt) ver-
geben. Die persÇnliche lebenslange Steuernummer besteht aus elf Ziffern, die Namen,
Anschrift, Geschlecht, Geburtstag und -ort sowie das zust!ndige Finanzamt (verschlÅs-
selt) abbilden. Bis klar ist, dass der neue ErdenbÅrger wirklich zum Steuerpflichtigen
wird, sind erst einmal die Eltern am Zuge, die kindbedingten VergÅnstigungen und Ge-
staltungsmÇglichkeiten auszuschÇpfen. Insoweit versucht das Fachbuch „Kinder im
Steuerrecht“ – jetzt schon mit der 5. Auflage – den Leser auf dem Laufenden zu halten
bzw. auf den aktuellen Stand zu bringen.

In Deutschland wird fÅr ca. 16 Mio. Kinder Kindergeld gezahlt. In ca. 40 % aller abge-
gebenen bzw. Åbermittelten Steuererkl!rungen werden Angaben zu Kindern gemacht.
Bei einer so hohen Zahl an Kindergeldantr!gen und Steuererkl!rungen mit beigefÅgter
Anlage Kind ist es verst!ndlich, dass das Thema „Kinder im Steuerrecht“ einen immer
breiter werdenden Raum in der Steuer- und Rechtsberatung und dementsprechend
auch in der Rechtsprechung einnimmt.

Seitdem der Familienleistungsausgleich im Einkommensteuergesetz mit den beiden
Komponenten Kinderfreibetrag und Kindergeld und dem dualen System der Zust!ndig-
keit der Finanz!mter einerseits und der Familienkassen andererseits eingefÅhrt worden
ist, mÅssen sich die Finanzgerichte, der Bundesfinanzhof und das Bundesverfassungs-
gericht und ebenso der Europ!ische Gerichtshof mit unz!hligen Rechtsstreiten befas-
sen. Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht, wie auch eine Vereinfachung zeitnah nicht
zu erwarten ist. So ist doch fÅr jedes Kind eine eigene Anlage Kind abzugeben.

Zudem hat der Gesetzgeber nicht zuletzt auch wegen der Forderungen des Bundesver-
fassungsgerichts laufend Gesetzes!nderungen vorgenommen wie z. B. die Neuregelun-
gen der BerÅcksichtigung von vollj!hrigen Kindern, der #bertragung von Freibetr!gen
fÅr Kinder oder des Abzugs von Kinderbetreuungskosten und von Ausbildungskosten.

Der Entlastungsbetrag fÅr Alleinerziehende (Steuerklasse II) wurde angehoben, aber
auch mit der EinfÅhrung einer gesonderten ErhÇhungskomponente von 240A fÅr jedes
weitere Kind zunehmend verkompliziert.

Der Praktiker war zun!chst erfreut zu sehen, dass die PrÅfung der eigenen EinkÅnfte
und BezÅge des vollj!hrigen Kindes gestrichen worden ist. Aber der Insider hat schnell
erkannt, dass neue HÅrden aufgebaut wurden. So kommt es bei einer Zweitausbildung



darauf an, dass parallel keine „sch!dliche“ Erwerbst!tigkeit aufgenommen wird (sog.
„20-Stunden-Falle“). Dies geht einher z. B. mit der Frage, ob etwa die BerufsausÅbung
oder die (weitere) Ausbildung im Vordergrund steht und ein Kindergeldanspruch wei-
terbesteht. Der Beratungs- und Informationsbedarf hat sich durch die Neuregelungen
jedenfalls weiter erhÇht.

Der Abzug von Kinderbetreuungskosten wurde zum Vorteil der Eltern vereinfacht und
vereinheitlicht.

Anpassungen des Familienleistungsausgleichs werden laufend als Folge des Existenz-
minimumberichts erforderlich. Dieser zeigt hinsichtlich des steuerfrei zu stellenden
Existenzminimums eines Kindes eine Unterdeckung auf. Folgerung daraus ist zumin-
dest die Anhebung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrags nebst Auswirkung auf
die im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung vorzunehmende Vergleichsberech-
nung.

Der Gesetzgeber hat versucht, der Entwicklung zuletzt mit dem Familienentlastungs-
gesetz vom 29.11.2018 Rechnung zu tragen. Streit kommt aber auf, da die Anhebung
des Kinderfreibetrags nicht, wie nach dem Existenzminimumbericht vorgesehen, be-
reits ab 2014 vorgenommen worden ist. Die Steuerbescheide ergehen insoweit vorl!u-
fig, sodass Eltern keinen Einspruch einlegen mÅssen.

Mit dem Gesetz gegen illegale Besch!ftigung und Sozialleistungsmissbrauch v.
11.7.2019 wurde eine Neuregelung fÅr EU-/EWR-BÅrger erlassen, wonach z. B. ein in-
l!ndischer Kindergeldanspruch erst nach Ablauf von drei Monaten nach BegrÅndung
des inl!ndischen Wohnsitzes besteht. Streitpunkt ist und bleibt im #brigen trotz der
Verlagerung der Rechtsgrundlage von § 66 EStG nach § 70 EStG die rÅckwirkende Aus-
zahlung des Kindergeldes nur fÅr die letzten sechs Monate vor Beginn des Monats, in
dem der Kindergeldantrag bei der Familienkasse eingegangen ist, wenngleich inzwi-
schen bei der Vergleichsberechnung im Rahmen der Veranlagung fÅr die Ausschlusszeit
nicht gezahltes Kindergeld auch nicht (mehr) verrechnet wird.

Oftmals sind Eltern und Berater auf Tipps z. B. hinsichtlich einer ggf. verbleibenden Ab-
zugsmÇglichkeit von Unterhaltszahlungen oder Ausbildungskosten angewiesen. Dabei
ist es fÅr Eltern und den steuerlichen Berater schwierig, die #bersicht zu bewahren und
„auf dem Laufenden“ zu bleiben.

Die Unsicherheit, nicht alle steuerlichen MÇglichkeiten beim Finanzamt bzw. der Fami-
lienkasse ausgeschÇpft zu haben, schwingt gerade beim Thema Kinder im Steuerrecht
mit seinen vielfachen Facetten immer mit. Das Buch soll dem entgegenwirken!

Das Buch vermittelt einen umfassenden #berblick Åber s!mtliche kindbedingten Steu-
ervorteile und stellt sowohl die Grundlagen als auch die in der Praxis aufkommenden
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Zweifelsfragen nebst LÇsungsmÇglichkeiten angereichert durch zahlreiche Beispiele
und Schaubilder ausfÅhrlich dar.

Erg!nzend werden die wichtigen steuerlichen GestaltungsmÇglichkeiten rund um das
Thema „Kind“, z. B. hinsichtlich von Arbeitsvertr!gen und Darlehensvertr!gen, dar-
gestellt. Hierzu gehÇrt u. a. die Frage der Verlagerung von EinkÅnften und #bertragung
von VermÇgen auf Kinder.

Zunehmend rÅcken die private und die betriebliche Altersvorsorge in den Vordergrund.
Dabei gilt es, jederzeit einen #berblick Åber die Vorteile der Eltern selbst zu haben,
aber auch zu wissen, in welchen Konstellationen und zu welchem Zeitpunkt sich der
Einstieg in die eigene Altersvorsorge fÅr das Kind selbst lohnt. Deshalb werden auch
die steuerlichen Rahmenbedingungen fÅr Riester- und RÅrup-FÇrderungen in Bezug auf
Kinder unter die Lupe genommen.

Neben den ertragsteuerlichen Schwerpunkten informiert der Autor Åber aktuelle Ten-
denzen zur BerÅcksichtigung von Kindern beim Erbschaft- und Schenkungsteuer-,
Grunderwerbsteuer-, Kraftfahrzeugsteuer- und Zweitwohnungsteuerrecht.

„Gewagt“ wird auch ein Blick Åber den eigentlichen steuerlichen Tellerrand hinaus. Das
Thema Elterngeld wird mit Beispielen und #bersichten unter BerÅcksichtigung der Aus-
wirkungen der EinfÅhrung des sog. Elterngeld Plus erl!utert. NatÅrlich, wie so oft bei
finanziellen FÇrderungen, hat das Thema Elterngeld auch direkte steuerliche BerÅh-
rungspunkte, wenn es z. B. darum geht, die Auswirkungen des Progressionsvorbehalts
zu kennen oder Åber einen (frÅhzeitigen) Steuerklassenwechsel die Bemessungsgrund-
lage fÅr das Elterngeld zu erhÇhen.

Auch ein „Ausflug“ zum aktuellen Thema „Baukindergeld“ wird unternommen. Dabei
handelt es sich ebenfalls nicht origin!r um eine steuerliche Vorschrift, sondern um eine
staatliche FÇrderung Åber die KfW.

Das Buch richtet sich an den Steuerberater und seine Mitarbeiter, den auf dem Gebiet
des Steuerrechts t!tigen Rechtsanwalt, den Steuerbeamten und natÅrlich auch an El-
tern bzw. den SteuerbÅrger selbst. In den einzelnen ThemenblÇcken wird jeweils die
ganze Spannbreite der gesetzlichen MÇglichkeiten behandelt. Die ausfÅhrlichen Fuß-
noten vor allem zu Rechtsprechungsentwicklungen, die gesondert abgesetzten Praxis-
tipps und die zahlreichen Beispiele geben dem Leser das notwendige RÅstzeug fÅr die
t!gliche Praxis an die Hand.

Senden, im November 2019 Bernhard Hillmoth
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I. Steuervorteile durch/fÅr Kinder

1. BerÅcksichtigung von Kindern

a) Allgemeines

Die rechtlichen Grundlagen fÅr die BerÅcksichtigung von Kindern im Steuer-
recht finden sich in den §§ 32 und 63 EStG. W!hrend § 32 EStG eher Hinweise
zur Gew!hrung von Freibetr!gen fÅr Kinder im Rahmen der Einkommensteu-
erveranlagung enth!lt, stellt § 63 EStG die Grundlage fÅr die BerÅcksichtigung
von Kindern beim Kindergeld dar. Durch gegenseitige Gesetzeshinweise ste-
hen die beiden Regelungen in Wechselwirkung zueinander. Weitere Regelun-
gen finden sich u. a. in den Einkommensteuerrichtlinien (EStR) sowie in der
vom Bundeszentralamt fÅr Steuern herausgegebenen Dienstanweisung zum
Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (DA-KG).1

Eine Rolle spielen sowohl das Alter des Kindes als auch das Kindschaftsverh!lt-
nis. Bei vollj!hrigen Kindern kommt hinzu die PrÅfung, ob das Kind aufgrund
besonderer Umst!nde, z. B. Berufsausbildung, weiter bei den Eltern berÅck-
sichtigt werden kann.

Hinsichtlich des Kindergeldes gilt folgende gesetzliche Regelung:

§ 63 EStG – Kinder

(1) Als Kinder werden berÅcksichtigt

1. Kinder im Sinne des § 32 Abs. 1,

2. vom Berechtigten in seinen Haushalt aufgenommene Kinder seines Ehegat-
ten,

3. vom Berechtigten in seinen Haushalt aufgenommene Enkel.

Hinsichtlich der BerÅcksichtigung eines Kindes mit Freibetr!gen gilt folgende
Regelung:

§ 32 EStG – Kinder, Freibetr!ge fÅr Kinder

(1) Kinder sind

1. im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen verwandte Kinder,

2. Pflegekinder (Personen, mit denen der Steuerpflichtige durch ein familien!hn-
liches, auf l!ngere Dauer berechnetes Band verbunden ist, sofern er sie nicht

1. BerÅcksichtigung von Kindern

1

1 DA-KG 2019, BZSt v. 9.7.2019 - St II 2 – S 2280-DA/19/00002, BStBl 2019 I S. 654.

1

2

3
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zu Erwerbszwecken in seinen Haushalt aufgenommen hat und das Obhuts-
und Pflegeverh!ltnis zu den Eltern nicht mehr besteht).

(2) Besteht bei einem angenommenen Kind das Kindschaftsverh!ltnis zu den
leiblichen Eltern weiter, ist es vorrangig als angenommenes Kind zu berÅcksichti-
gen. Ist ein im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen verwandtes Kind zugleich
ein Pflegekind, ist es vorrangig als Pflegekind zu berÅcksichtigen.

(3) Ein Kind wird in dem Kalendermonat, in dem es lebend geboren wurde, und
in jedem folgenden Kalendermonat, zu dessen Beginn es das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, berÅcksichtigt.

b) Kindschaftsverh!ltnis
Das Kindschaftsverh!ltnis ist bezÅglich des Kindergeldes etwa weiter gefasst
als bezÅglich des Anspruchs auf die Freibetr!ge fÅr Kinder. Der (origin!re) An-
spruch auf Kindergeld kann fÅr Kinder im Sinne des § 32 Abs. 1 EStG sowie fÅr
die vom Berechtigten in seinen Haushalt aufgenommenen Kinder seines Ehe-
partners (Stiefkinder) und fÅr die aufgenommenen Enkel bestehen.

Zu berÅcksichtigende Kinder sind demnach:

" im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen verwandte Kinder1

„eigene Kinder“

" Pflegekinder2

Beim Kindergeld sind ggf. auch zu berÅcksichtigen:

" Stiefkinder 3

" Enkelkinder4

aa) Im ersten Grad verwandte Kinder

Als Kind berÅcksichtigt wird ein im ersten Grad mit dem Berechtigten ver-
wandtes Kind.5 Dazu gehÇrt auch ein angenommenes Kind.6

Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat,7 und Vater, wer zurzeit
der Geburt mit der Mutter verheiratet war, die Vaterschaft anerkannt hat oder

I. Steuervorteile durch/fÅr Kinder

2

1 H 32.1 EStH.

2 R 32.2 EStR.

3 § 63 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG.

4 § 63 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG.

5 § 32 Abs. 1 Nr. 1 EStG i.V. mit § 63 Abs. 1 Nr. 1 EStG.

6 A 10.2 DA-KG/H 32.1 EStH.

7 § 1591 BGB.

5

6

7

8
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dessen Vaterschaft nach gerichtlich festgestellt ist.1 Die Anerkennung der Va-
terschaft best!tigt das zwischen dem Kind und seinem Vater von der Geburt
an bestehende echte Verwandtschaftsverh!ltnis im Sinne des § 32 Abs. 1 Nr. 1
EStG. Bestandskr!ftige Einkommensteuerbescheide sind nach § 175 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 AO zu !ndern und kindbedingte Steuervorteile zu berÅcksichtigen.2

Die Annahme als Kind wird vom Familiengericht ausgesprochen und durch Zu-
stellung des Annahmebeschlusses an den Annehmenden rechtswirksam.3 Mit
der Annahme als Kind erlischt das Verwandtschaftsverh!ltnis des Kindes zu
seinen leiblichen Eltern; nimmt ein Ehegatte das Kind seines Ehegatten an, er-
lischt das Verwandtschaftsverh!ltnis nur zu dem anderen Elternteil und des-
sen Verwandten.4

Ein minderj!hriges Kind, das mit dem Ziel der Annahme als Kind in die Obhut
der annehmenden Person aufgenommen ist, kann bei seinen leiblichen Eltern
auch dann noch als Z!hlkind berÅcksichtigt werden, wenn diese die Einwil-
ligung zur Annahme erteilt haben. Die BerÅcksichtigung endet mit Ablauf des
Monats der Zustellung des Annahmebeschlusses an die annehmende Person.
Ab dem Folgemonat sind ggf. die Kindergeldfestsetzungen fÅr die Zahlkinder
der leiblichen Eltern nach § 70 Abs. 2 Satz 1 EStG zu !ndern.

Wird eine vollj!hrige Person als Kind angenommen, gilt diese ebenfalls als im
ersten Grad mit der annehmenden Person verwandt. Das Verwandtschaftsver-
h!ltnis zu den leiblichen Eltern erlischt jedoch nur dann, wenn das Familien-
gericht der Annahme die Wirkung einer Volladoption beigelegt hat.5 Ist dies
nicht der Fall, kann eine vollj!hrige Person bei ihren leiblichen Eltern somit
auch dann noch als Z!hlkind berÅcksichtigt werden, wenn sie von einer ande-
ren Person als dem Ehegatten eines leiblichen Elternteils angenommen wor-
den ist.

Da der Zeitpunkt der Zustellung eines Annahmebeschlusses den leiblichen El-
tern manchmal nicht bekannt wird, ist das Ende der BerÅcksichtigung als Z!hl-
kind bei den leiblichen Eltern seitens der Familienkasse von Amts wegen fest-
zustellen. Bei der Anweisung des Kindergeldes stellt die Familienkasse die
#berprÅfung der Z!hlkind-Eigenschaft durch einen entsprechenden Wieder-
vorlagetermin (hÇchstens ein Jahr) sicher. Auskunft Åber den Zeitpunkt, zu

1. BerÅcksichtigung von Kindern
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1 § 1592 BGB.

2 BFH v. 28.7.2005 - III R 68/04, BStBl 2008 II S. 350.

3 § 197 Abs. 2 FamFG.

4 § 1755 BGB.

5 § 1772 BGB.
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dem der Annahmebeschluss den Adoptiveltern bekannt gegeben worden ist,
kann das Jugendamt erteilen, sofern es aufgrund der Einwilligung der leibli-
chen Eltern in die Annahme Vormund des Kindes geworden ist. Eine Anfrage
Åber diesen Zeitpunkt kann auch beim zust!ndigen Familiengericht unter Hin-
weis auf die bisherige BerÅcksichtigung als Z!hlkind erfolgen.

Annahmen, die im Ausland zustande gekommen sind (z. B. durch ausl!n-
dischen Gerichtsbeschluss), kÇnnen kindergeldrechtlich ab dem Monat berÅck-
sichtigt werden, ab dem das angenommene Kind die Voraussetzungen des
§ 63 Abs. 1 Satz 3 EStG erfÅllt. Eine Entscheidung des Familiengerichts Åber die
Anerkennung einer im Ausland vollzogenen Annahme eines minderj!hrigen
Kindes nach §§ 2f AdWirK oder eine Bescheinigung nach Art. 23 des Haager
#bereinkommens vom 29.5.1993 Åber den Schutz von Kindern und die Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption1, welche die Anerken-
nung der Auslandsadoption ermÇglicht, sind der Familienkasse vorzulegen. Pri-
vatrechtliche Vereinbarungen zwischen leiblichen Eltern und aufnehmenden
Eltern sind kindergeldrechtlich unbeachtlich.

(einstweilen frei)

bb) Pflegekinder

Literatur: Selder, Neue Rechtsprechung zu Pflegekindschaftsverh!ltnissen mit
Vollj!hrigen, NWB 2012 S. 2136.

Pflegekinder im Sinne von § 63 Abs. 1 Nr. 1 i.V. mit § 32 Abs. 1 Nr. 2 EStG mÅs-
sen mit dem Pflegevater bzw. der Pflegemutter durch ein familien!hnliches,
auf l!ngere Dauer angelegtes Band verbunden und außerdem in den Haushalt
aufgenommen sein.2 Das Pflegekind muss im Haushalt des Stpfl. leben und
nicht umgekehrt.3 Wird ein Kind nur fÅr eine Kurzzeitpflege in den Haushalt
aufgenommen, entsteht kein Pflegeverh!ltnis.4

Keine Pflegekinder sind sog. Kostkinder.5 Hat die Pflegeperson mehr als sechs
Kinder in ihren Haushalt aufgenommen, spricht eine Vermutung dafÅr, dass
es sich um Kostkinder handelt.6 In einem erwerbsm!ßig betriebenen Heim
(Kinderhaus) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform nach § 34 SGB VIII

I. Steuervorteile durch/fÅr Kinder

4

1 BGBl 2001 II S. 1035.

2 A 11 DA-KG/R 32.2 EStR.

3 BFH v. 22.12.2011 - III R 70/09, NWB BAAAE-12966.

4 FG KÇln v. 20.2.2017 - 5 K 2087/16, NWB WAAAG-43863.

5 A 11.3 DA-KG.

6 R 32.2 EStR.
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untergebrachte Kinder sind keine Pflegekinder.1 Die sozialrechtliche Einord-
nung hat Tatbestandswirkung, d. h. sie ist ein Grundlagenbescheid, dem Bin-
dungswirkung nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO zukommt.2

Unter Haushaltsaufnahme ist das Çrtlich gebundene Zusammenleben von
Pflegekind und Pflegeperson in einer gemeinsamen Familienwohnung zu ver-
stehen. Das Kind muss ferner in diesem Haushalt seine persÇnliche Versor-
gung und Betreuung finden und sich grunds!tzlich nicht nur zeitweise, son-
dern durchg!ngig im Haushalt der Pflegeperson aufhalten. Ein Kind, das sich
wechselweise bei der Pflegeperson und bei seinen Eltern aufh!lt, ist deshalb
nicht in den Haushalt der Pflegeperson aufgenommen. Bei behinderten Pflege-
kindern wird durch eine vollstation!re Unterbringung die Haushaltsaufnahme
nicht beendet.3 Hat das Finanzgericht die Haushaltsaufnahme eines Pflegekin-
des, das in einem Geb!ude in unmittelbarer N!he zum Haus der Pflegeeltern
lebt, aufgrund einer tats!chlichen WÅrdigung der Umst!nde des Einzelfalles
bejaht, so ist die Revision nicht wegen grunds!tzlicher Bedeutung der Rechts-
frage zuzulassen, ob bei einer Wohnung des Pflegekindes in einem Nachbar-
haus von einer Haushaltsaufnahme gesprochen werden kann.4

Eine r!umliche Trennung steht dem Fortbestand der Haushaltsaufnahme
dann nicht entgegen, wenn die ausw!rtige Unterbringung nur von vorÅber-
gehender Natur ist. Von einem vorÅbergehenden Zustand kann im Allgemei-
nen ausgegangen werden, wenn das Kind im Rahmen seiner MÇglichkeiten re-
gelm!ßig in den Haushalt der Pflegeperson zurÅckkehrt. Durch eine zeitweili-
ge ausw!rtige Unterbringung zur Schul- oder Berufsausbildung wird die Haus-
haltszugehÇrigkeit i. d. R. nicht unterbrochen. Ansonsten wird ein Pflegekind-
schaftsverh!ltnis verneint, wenn das vollj!hrige Pflegekind eine eigene Woh-
nung bezieht und dafÅr selbst Wohngeld bezieht.5

Ein Altersunterschied wie zwischen Eltern und Kindern braucht nicht unbe-
dingt zu bestehen. Ein Pflegekindschaftsverh!ltnis kann daher zwischen jÅn-
geren Geschwistern, z. B. Waisen, und einem !lteren Geschwisterteil gegeben
sein.6 Das Gleiche gilt ohne RÅcksicht auf einen Altersunterschied, wenn der
zu betreuende Geschwisterteil von Kind an wegen Behinderung pflegebedÅrf-

1. BerÅcksichtigung von Kindern

5

1 BFH v. 19.10.2017 - III R 25/15, BFH/NV 2018, S. 546, NWB MAAAG-78310.

2 BFH v. 2.4.2009 - III R 92/06, BStBl 2010 II S. 345.

3 BFH v. 14.1.2011 - III B 96/09, NWB IAAAD-74752, BFH/NV 2011 S. 788; A 11.2 DA-KG.

4 BFH v. 31.1.2011 - III B 86/10, BFH/NV 2011 S. 805, NWB YAAAD-74751.

5 FG KÇln v. 2.3.2011 - 10 K 713/10, EFG 2011 S. 1435, NWB DAAAD-85690.

6 BFH v. 5.8.1977 - VI R 187/74, BStBl 1977 II S. 832.
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tig war und der betreuende Teil die Stelle der Eltern, etwa nach deren Tod, ein-
nimmt.

Ist der zu betreuende Geschwisterteil dagegen erst im Erwachsenenalter pfle-
gebedÅrftig geworden, so wird im Allgemeinen ein dem Eltern-Kind-Verh!ltnis
!hnliches Pflegeverh!ltnis nicht mehr begrÅndet werden kÇnnen. Auch die
Aufnahme eines sonstigen erwachsenen FamilienangehÇrigen in die Haus-
gemeinschaft und die Sorge fÅr ihn begrÅndet fÅr sich allein regelm!ßig kein
Pflegekindschaftsverh!ltnis, selbst wenn der AngehÇrige behindert ist.

PPRRAAXXIISSTTIIPPPP::

Wenn es sich bei dem FamilienangehÇrigen um einen schwer geistig oder seelisch be-
hinderten Menschen handelt, der in seiner geistigen Entwicklung einem Kinde gleich-
steht, kann ein Pflegekindschaftsverh!ltnis unabh!ngig vom Alter des behinderten An-
gehÇrigen und der Pflegeeltern begrÅndet werden.1

Die betreute Person muss, um Pflegekind sein zu kÇnnen, wie zur Familie ge-
hÇrend angesehen und behandelt werden. Dies setzt ein Aufsichts-, Betreu-
ungs- und Erziehungsverh!ltnis wie zwischen Eltern und ihren leiblichen Kin-
dern voraus. Da die kÇrperliche Versorgung und Erziehung bei einem nicht be-
hinderten Vollj!hrigen i. d. R. keine entscheidende Rolle mehr spielt, kann ein
behinderter Vollj!hriger nur dann Pflegekind sein, wenn die Behinderung so
schwer ist, dass der geistige Zustand des Behinderten dem typischen Entwick-
lungsstand einer minderj!hrigen Person entspricht. Aus weiteren Umst!nden
wie der Einbindung in die famili!re Lebensgestaltung, dem Bestehen erzieheri-
scher EinwirkungsmÇglichkeiten und einer Åber l!ngere Zeit bestehenden und
auf l!ngere Zeit angelegten ideellen Beziehung muss auf eine Bindung wie
zwischen Eltern und ihren leiblichen Kindern geschlossen werden kÇnnen.2

PPRRAAXXIISSTTIIPPPP::

Im Ergebnis reichen Betreuung und Pflege fÅr die Annahme eines familien!hnlichen
Bands und damit eines Pflegekindschaftsverh!ltnisses nicht aus. Es muss auch ein Er-
ziehungs- und Autorit!tsverh!ltnis bestehen.3

Ein Pflegekindschaftsverh!ltnis setzt des Weiteren voraus, dass ein Obhuts-
und Pflegeverh!ltnis zu den Eltern nicht mehr besteht. Ein Pflegekindschafts-
verh!ltnis kann deshalb nicht anerkannt werden, wenn die Pflegeperson nicht
nur mit dem Kind, sondern auch mit einem Elternteil des Kindes in h!uslicher

I. Steuervorteile durch/fÅr Kinder

6

1 BFH v. 5.10.2004 - VIII R 69/02, BFH/NV 2005 S. 524, NWB TAAAB-42560.

2 BFH v. 9.2.2012 - III R 15/09, BStBl 2012 II S. 739, NWB GAAAE-08758; BFH v. 8.1.2014 - XI B
120/13, NWB DAAAE-60346, BFH/NV 2014 S. 686.

3 Zur steuerlichen Behandlung der Einnahmen aus einer Vollzeitpflege vgl. BMF v. 22.10.2018 - IV
C 3 – S 2342/07/0001:138, BStBl 2018 I S. 1109.
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Gemeinschaft lebt, und zwar selbst dann nicht, wenn der Elternteil durch eine
Schul- oder Berufsausbildung in der Obhut und Pflege des Kindes beeintr!ch-
tigt ist.1 Ein zwischen einem allein erziehenden Elternteil und seinem Kind im
Kleinkindalter begrÅndetes Obhuts- und Pflegeverh!ltnis wird durch die vorÅ-
bergehende Abwesenheit des Elternteils nicht unterbrochen.2 Bei minderj!h-
rigen Kindern existiert kein Obhutsverh!ltnis mehr bei fehlendem Kontakt von
mehr als einem Jahr; bei schulpflichtigen Kindern von mehr als zwei Jahren.
Bei unbegleiteten minderj!hrigen FlÅchtlingen kann das fehlende Obhuts-
und Pflegeverh!ltnis zu den Eltern unterstellt werden. Als unbegleiteter min-
derj!hriger FlÅchtling gilt ein minderj!hriges Kind, das ohne Begleitung eines
nach dem Gesetz des betreffenden Herkunftslandes fÅr das Kind verantwort-
lichen Erwachsenen geflÅchtet ist.3

PPRRAAXXIISSHHIINNWWEEIISS::

Kein ausreichendes Obhuts- und Pflegeverh!ltnis liegt z. B. vor, wenn

" ein Pflegekind von seinen Eltern nur gelegentlich im Haushalt der Pflegeperson be-
sucht wird bzw. wenn es seine Eltern ebenfalls nur gelegentlich besucht,

" Besuche allein dem Zweck dienen, die vom Gericht oder Jugendamt festgelegten
Besuchszeiten einzuhalten, oder

" die Kontakte mit den Eltern nicht geeignet sind, einen Beitrag fÅr die Pflege und
Obhut des Kindes zu leisten und Obhut und Pflege also im Wesentlichen durch die
Pflegeperson erbracht werden.

Die nach § 32 Abs. 1 Nr. 2 EStG erforderliche familien!hnliche Bindung muss
von vornherein auf mehrere Jahre (mindestens zwei) angelegt sein. Maß-
gebend ist nicht die tats!chliche Dauer der Bindung, wie sie sich aus rÅck-
schauender Betrachtung darstellt, sondern vielmehr die Dauer, die der Bin-
dung nach dem Willen der Beteiligten bei der Aufnahme des Kindes zugedacht
ist. Ein familien!hnliches Band kann auch noch begrÅndet werden, wenn ein
Kind kurz vor Eintritt der Vollj!hrigkeit in den Haushalt der Pflegeperson auf-
genommen wird.4

Ein (sch!dlicher) ausreichender Kontakt der leiblichen Eltern zu ihrem finan-
ziell unabh!ngigen, fast vollj!hrigen Kind entsteht schon dann, wenn bei gele-
gentlichen Treffen kleinere Geldbetr!ge Åbergeben werden.5 Privatrechtliche

1. BerÅcksichtigung von Kindern

7

1 BFH v. 9.3.1989 - VI R 94/88, BStBl 1989 II S. 680.

2 BFH v. 12.6.1991 - III R 108/89, BStBl 1992 II S. 20.

3 A 11.4 Abs. 3 DA-KG.

4 A 11.3 DA-KG.

5 BFH v. 20.7.2006 - III R 44/05, BFH/NV 2007 S. 17, NWB NAAAC-19150.
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Regelungen der Zuordnung des Kindes zu den leiblichen oder den Pflegeeltern
sind nicht mÇglich.1

(einstweilen frei)

cc) Stiefkinder

Gem!ß § 63 Abs. 1 Nr. 2 EStG wird (beim Kindergeld) das in den Haushalt auf-
genommene Kind des Ehegatten oder Lebenspartners berÅcksichtigt. Bei vom
Berechtigten in seinen Haushalt aufgenommenen Kinder seines Ehegatten
handelt es sich um Kinder des anderen Ehegatten oder Lebenspartners, die
aus einer frÅheren Ehe stammen (eheliche, fÅr ehelich erkl!rte oder angenom-
mene Kinder) oder nicht ehelich geboren sind. Auch ein w!hrend der Ehe ge-
borenes Kind, dessen Nichtehelichkeit rechtskr!ftig festgestellt ist,2 ist, solan-
ge die Ehe besteht, ein Kind des anderen Ehegatten. Welche Personen Ehegat-
ten im Sinne des § 63 Abs. 1 Nr. 2 EStG sind, bestimmt sich nach dem BGB. Ein-
getragene Lebenspartner sind keine Ehegatten im Sinne des § 63 Abs. 1 Nr. 2
EStG. Ein Kind des Ehegatten wird nur berÅcksichtigt, wenn es in den Haushalt
des Antragstellers aufgenommen ist.

Stirbt der leibliche Elternteil oder wird die Ehe oder Lebenspartnerschaft ge-
schieden bzw. aufgelÇst, und verbleibt das Kind im Haushalt des bisher Be-
rechtigten, ist das Kind bei diesem ohne weitere PrÅfung weiter als Kind des
Berechtigten zu berÅcksichtigen.3 Es handelt sich nicht mehr um ein sog. Stief-
kind.4

FÅr die BerÅcksichtigung der steuerlichen Freibetr!ge fÅr Stiefkinder sind be-
sondere Freibetrags-"bertragungsmÇglichkeiten auf Stiefeltern geschaffen
worden, weil ein origin!rer Anspruch nicht besteht (vgl. Rz. 658).

(einstweilen frei)

dd) Enkelkinder

Nach § 63 Abs. 1 Nr. 3 EStG kann fÅr den Anspruch auf Kindergeld ein Enkel-
kind bei einem Großelternteil berÅcksichtigt werden, wenn es in dessen Haus-
halt aufgenommen worden ist. Allein die Unterhaltszahlung von Großeltern
begrÅndet keinen Anspruch auf Kindergeld. Es kommt nicht darauf an, ob es

I. Steuervorteile durch/fÅr Kinder

8

1 BFH v. 25.4.2012 - III B 176/11, BFH/NV 2012 S. 1304, NWB MAAAE-11224.

2 § 1593 BGB.

3 A 12 DA-KG.

4 BFH v. 22.3.2001 - VI B 36/01, BFH/NV 2001 S. 907, NWB ZAAAA-67273.
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sich bei dem Haushalt, in dem das Enkelkind lebt, um den alleinigen Haushalt
der Großeltern oder einen gemeinsamen Haushalt mit den Eltern oder einem
Elternteil des Kindes handelt. Deshalb werden von der Familienkasse beim Zu-
sammenleben von Großeltern, Eltern und (Enkel-)Kind weder die Gesamthaus-
haltskosten noch die Kostenbeitr!ge der einzelnen Haushaltsmitglieder hierzu
geprÅft. Es genÅgt das r!umliche Zusammenleben mit gemeinsamer Versor-
gung in einem Haushalt.

FÅr die BerÅcksichtigung der steuerlichen Freibetr!ge fÅr Enkelkinder sind be-
sondere Freibetrags-"bertragungsmÇglichkeiten auf die Großeltern geschaf-
fen worden, weil ein origin!rer Anspruch fÅr sie nicht besteht (vgl. Rz. 658).

(einstweilen frei)

c) Altersgrenze
Die allgemeine Altersgrenze, bis zu der Kinder ohne besondere Voraussetzun-
gen zu berÅcksichtigen sind, liegt bei der Vollendung des 18. Lebensjahres.
Nach § 108 Abs. 1 AO gilt fÅr die Berechnung des Lebensalters § 187 Abs. 2
BGB. Danach ist ein Lebensjahr mit Ablauf des dem jeweiligen Geburtstag vo-
rangehenden Tages vollendet. #ber das 18. Lebensjahr hinaus werden Kinder
nur unter den besonderen Voraussetzungen des § 32 Abs. 4 und 5 EStG berÅck-
sichtigt.1

Ein Kind wird in dem Kalendermonat, in dem es lebend geboren wurde, und in
jedem folgenden Kalendermonat, zu dessen Beginn es das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, berÅcksichtigt.2 Vollj!hrige Kinder werden nur berÅcksich-
tigt, wenn besondere Voraussetzungen wie Berufsausbildung erfÅllt sind.3

TTAABB.. 11:: KKuurrzz--##bbeerrbblliicckk:: VVoolllljj!!hhrriiggee KKiinnddeerr

§ 32 Abs. 4 Satz 1
Nr. 1 u. 2 EStG

Alter des
Kindes

BerÅcksichtigungstatbestand

Satz 1 Nr. 1* 18–21 Kind ist „Arbeit suchend“ (ohne Besch!fti-
gungsverh!ltnis, bei Agentur fÅr Arbeit
gemeldet) – vgl. Rz. 50 f.

Satz 1 Nr. 2a* 18–25 Kind in Berufsausbildung – vgl. Rz. 65 f.

1. BerÅcksichtigung von Kindern

9

1 R 32.3 EStR.

2 § 32 Abs. 3 EStG.

3 BMF v. 8.2.2016 - IV C 4 – S 2282/07/0001-01, BStBl 2016 I S. 226.
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Satz 1 Nr. 2b* 18–25 Kind in "bergangszeit zwischen zwei Aus-
bildungsabschnitten von hÇchstens vier
Monaten – vgl. Rz. 147 f.

Satz 1 Nr. 2c 18–25 Kind kann eine Berufsausbildung mangels
Ausbildungsplatzes nicht beginnen oder
fortsetzen – vgl. Rz. 160 f.

Satz 1 Nr. 2d 18–25 Kind leistet z. B. ein frw. Soziales Jahr oder
ein frw. $kologisches Jahr, Freiwilligendienst,
Bundesfreiwilligendienst – vgl. Rz. 193 f.

* Bei einem Kind, das den gesetzlichen Grundwehrdienst/Zivildienst oder da-
von befreienden Dienst geleistet hat, verl!ngert sich der BerÅcksichtigungs-
zeitraum Åber das 21. bzw. 25. Lebensjahr hinaus fÅr einen der Dauer des
Dienstes entsprechenden Zeitraum.1

Ab dem Veranlagungszeitraum 2007 erfolgt gem. § 32 EStG eine Einschr!n-
kung des Anspruchs auf Kindergeld bzw. auf die steuerlichen Freibetr!ge fÅr
Kinder nur noch bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres. Die Altersgrenze fÅr
die Gew!hrung von Kindergeld bzw. Freibetr!gen ab dem Geburtsjahrgang
1983 wird vom 27. auf das 25. Lebensjahr abgesenkt, fÅr Kinder des Geburts-
jahrgangs 1982 auf das 26. Lebensjahr.

Die KindberÅcksichtigung setzt ab 2007 voraus, dass es noch nicht das 25. Le-
bensjahr vollendet hat. § 52 Abs. 40 EStG i. d. F. des St%ndG 2007 enth!lt inso-
weit eine "bergangsregelung. Danach ist ein Kind, das die Åbrigen Vorausset-
zungen des § 32 Abs. 4 EStG erfÅllt und

" in 2006 das 24. Lebensjahr vollendet hat (Geburtsjahr 1982), zu berÅcksich-
tigen, solange es noch nicht das 26. Lebensjahr vollendet hat;

" in 2006 das 25. oder 26. Lebensjahr vollendet hat (Geburtsjahre 1980,
1981), – wie bisher – zu berÅcksichtigen, so lange es noch nicht das 27. Le-
bensjahr vollendet hat.

FÅr behinderte Kinder gilt keine HÇchstaltersgrenze, d. h., sie kÇnnen z. B. einen
Kindergeldanspruch auslÇsen, solange noch ein mÇglicher Kindergeld-Berech-
tigter vorhanden ist. Die Behinderung muss allerdings vor Vollendung des 25.
Lebensjahres eingetreten sein (vgl. Rz. 208 f.).

(einstweilen frei)

I. Steuervorteile durch/fÅr Kinder

10

1 § 32 Abs. 5 EStG.
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d) Kind ohne Arbeitsplatz
Ein noch nicht 21 Jahre altes Kind kann nach § 32 Abs. 4 Nr. 1 EStG berÅcksich-
tigt werden, wenn es „Arbeit suchend“ ist, d. h., wenn es nicht in einem Be-
sch!ftigungsverh!ltnis steht und bei einer inl!ndischen Agentur fÅr Arbeit
oder einem anderen fÅr Arbeitslosengeld II zust!ndigen Leistungstr!ger Arbeit
suchend gemeldet ist.1

Wird ein Kind nach Ende der Berufsausbildung arbeitslos und teilt es dies im
Rahmen des Antrags auf Bezug von Leistungen nach dem SGB II der dafÅr zu-
st!ndigen Stelle mit, ist gleichzeitig eine Meldung als Arbeitsuchender im Sin-
ne des § 122 SGB III anzunehmen.2

Die Meldung als Arbeitsuchender bei der Agentur fÅr Arbeit setzt dem Grunde
nach voraus, dass das Kind einen Anspruch auf die von der Agentur nach
§§ 35, 36 SGB III geschuldete Vermittlungsleistung hat.3 Die Meldung bei ei-
nem privaten Arbeitsvermittler ist einer Meldung bei einer Agentur fÅr Arbeit
gleichzustellen.4 Die Arbeitslosenmeldung bei einem ausl!ndischen privaten
Arbeitsvermittler reicht dagegen nicht aus.5

Das AusÅben einer geringfÅgigen Besch!ftigung (Mini-Job) und Maßnahmen
nach § 16d SGB II stehen der BerÅcksichtigung nicht entgegen. GeringfÅgige
Besch!ftigungen im Sinne von § 8 SGB IV und Maßnahmen, bei denen kein Åb-
liches Arbeitsentgelt, sondern neben der Hilfe zum Lebensunterhalt eine ange-
messene Entsch!digung fÅr Mehraufwendungen des Hilfeempf!ngers ge-
w!hrt wird, stehen der BerÅcksichtigung nicht entgegen. GeringfÅgige Be-
sch!ftigungen sind geringfÅgig entlohnte Besch!ftigungen. Eine geringfÅgig
entlohnte Besch!ftigung liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus der Besch!fti-
gung regelm!ßig 450A monatlich nicht Åbersteigt. HierfÅr ist das monatliche
Durchschnittseinkommen maßgeblich. Ein hÇheres Entgelt in einzelnen Mona-
ten eines Kalenderjahres hat keine Auswirkungen auf die BerÅcksichtigungs-
f!higkeit, wenn im Besch!ftigungsjahr im Durchschnitt der Monate, in denen
eine geringfÅgig entlohnte Besch!ftigung ausgeÅbt wird, die Grenze von
450A nicht Åberschritten wird. Wird diese Grenze Åberschritten, ist eine Be-
rÅcksichtigung nach § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG fÅr die Monate, in denen das
Besch!ftigungsverh!ltnis besteht, ausgeschlossen.

1. BerÅcksichtigung von Kindern
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1 BFH v. 7.7.2016 - III R 19/15, BStBl 2017 II S. 124; BFH v. 18.6.2015 - VI R 10/14, BStBl 2015 II
S. 940.

2 BFH v. 26.7.2012 - VI R 98/10, BStBl 2013 II S. 443, NWB DAAAE-20484.

3 BFH v. 7.4.2011 - III R 24/08, BStBl 2012 II S. 210.

4 FG Brandenburg v. 22.9.2006 - 6 V 1413/06, EFG 2007 S. 202, NWB JAAAC-19092.

5 BFH v. 1.7.2003 - VIII R 54/02, BFH/NV 2003 S. 1562, NWB OAAAA-71324.
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PPRRAAXXIISSTTIIPPPP::

Dieselben Grunds!tze gelten auch, wenn die geringfÅgige Besch!ftigung ausschließlich
in Privathaushalten bzw. wenn anstelle der Besch!ftigung eine selbstst!ndige, gele-
gentliche T!tigkeit von bis zu 15 Stunden wÇchentlich ausgeÅbt wird.1 Der Ausschluss
von Kindern aufgrund einer Erwerbst!tigkeit nach Abschluss einer erstmaligen Berufs-
ausbildung und eines Erststudiums gilt nicht bei arbeitsuchenden Kindern.

Eine BerÅcksichtigung ist auch dann mÇglich, wenn das Kind wegen Erkran-
kung oder eines Besch!ftigungsverbotes nach §§ 3, 6 Mutterschutzgesetz
(MuSchG) nicht bei einer Agentur fÅr Arbeit gemeldet ist.2 Dies gilt auch, so-
fern das Kind nach dem Ende des Besch!ftigungsverbots die Meldung als Ar-
beitsuchender im Inland nicht erneut vornimmt.3 Steht das Kind der Arbeits-
vermittlung jedoch wegen der Inanspruchnahme von Elternzeit nicht zur Ver-
fÅgung, besteht w!hrend dieser Zeit kein Anspruch auf Kindergeld. Entschei-
det das Kind, sich zugunsten der Betreuung des eigenen Kindes vorerst nicht
dem Arbeitsmarkt zur VerfÅgung zu stellen, ist es auch bei ungekÅrztem Be-
zug von Arbeitslosengeld II nicht nach § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG zu berÅck-
sichtigen.4

Eine BerÅcksichtigung w!hrend einer Erkrankung bzw. w!hrend eines Besch!f-
tigungsverbotes setzt voraus, dass die Erkrankung bzw. das Besch!ftigungs-
verbot durch eine !rztliche Bescheinigung nachgewiesen wird. Bei einer Er-
krankung von mehr als sechs Monaten hat die Familienkasse nach Vorlage ei-
nes amts!rztlichen Attestes zu entscheiden, ob das Kind noch berÅcksichtigt
werden kann.

Die Arbeitsbereitschaft des Kindes muss dokumentiert werden. Der Nachweis,
dass ein Kind bei einer Agentur fÅr Arbeit im Inland gemeldet ist, hat Åber
eine Bescheinigung der zust!ndigen Agentur fÅr Arbeit zu erfolgen. Auch der
Nachweis der Arbeitslosigkeit oder der Bezug von Arbeitslosengeld nach § 136
SGB III dient als Nachweis der Meldung als arbeitsuchend.5 Der Registrierung
des Kindes bei der Agentur fÅr Arbeit kommt aber keine echte Tatbestandswir-
kung zu. Entscheidend ist vielmehr die tats!chlich zu beurteilende Meldesitua-
tion.6

I. Steuervorteile durch/fÅr Kinder
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1 BFH v. 18.12.2014 - III R 9/14, NWB RAAAE-90168, BStBl 2015 II S. 653.

2 A 14.2 Abs. 1 DA-KG.

3 A 14.2 Abs. 2 DA-KG.

4 BFH v. 27.12.2011 - III B 187/10, BFH/NV 2012 S. 1104, NWB TAAAE-10322.

5 A 14.1 DA-KG.

6 BFH v. 10.4.2014 - III R 37/12, BFH/NV 2014 S. 1726; v. 26.7.2012 - VI R 98/10, BStBl 2013 II
S. 443; v. 18.6.2015 - VI R 10/14.
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Das vorzeitige Verlassen der Schule eines unter 21 Jahre alten Kindes ohne In-
formation der Agentur fÅr Arbeit fÅhrt nicht automatisch zu einer weiteren
BerÅcksichtigung als Kind, wenn es nicht als Arbeit suchendes Kind der Ar-
beitsvermittlung zur VerfÅgung steht.1

Fehlen einem vollj!hrigen Kind wesentliche Voraussetzungen fÅr die Vermit-
telbarkeit auf einen versicherungspflichtigen Arbeitsplatz und unternimmt
das Kind keine Anstrengungen, um seine Ausbildungsdefizite zeitnah zu behe-
ben, kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Kind arbeitswillig ist.2

Der Bezug von Arbeitslosengeld II ersetzt – anders als den Bezug von ALG
nach § 117 SGB III – nicht unbedingt die fÅr die Gew!hrung von Kindergeld er-
forderliche Meldung eines Kindes als Arbeit suchend.3

PPRRAAXXIISSTTIIPPPP::

Der Wegfall der Arbeitssuchendmeldung aufgrund einer Pflichtverletzung des Kindes
kann zugleich zum Verlust des Anspruchs auf Kindergeld fÅhren.4

(einstweilen frei)

e) Kind in Berufsausbildung (§ 32 Abs. 4 Nr. 2a EStG)

aa) Allgemeines

Der klassische Fall im Steuerrecht, in dem das Kind bei seinen Eltern auch nach
Erreichen der Vollj!hrigkeit noch berÅcksichtigt wird, ist die (Berufs-)Ausbil-
dung. Berufsausbildung im Sinne des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a EStG
ist die Ausbildung zu einem kÅnftigen Beruf. In Berufsausbildung befindet
sich, wer sein Berufsziel noch nicht erreicht hat, sich aber ernstlich darauf vor-
bereitet.5 Der Vorbereitung auf ein Berufsziel dienen alle Maßnahmen, bei de-
nen es sich um den Erwerb von Kenntnissen, F!higkeiten und Erfahrungen
handelt, die als Grundlagen fÅr die AusÅbung des angestrebten Berufs geeig-
net sind. Die Ausbildungsmaßnahme muss konkret berufsbezogen sein. Dies
ist insbesondere nicht der Fall, wenn die Vermittlung nur allgemein nÅtzlicher
Fertigkeiten oder allgemeiner Lebenserfahrung oder die Herausbildung sozi-
aler Eigenschaften im Vordergrund steht.6

1. BerÅcksichtigung von Kindern
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1 FG MÅnster v. 16.2.2001 - 11 K 533/00 Kg, EFG 2001 S. 1149, NWB DAAAB-10747.

2 Hess. FG v. 10.4.2003 - 3 K 3186/02, EFG 2003 S. 1393, NWB EAAAB-08571.

3 FG MÅnster v. 15.1.2008 - 14 K 5119/06 Kg, EFG 2008 S. 799, NWB QAAAC-73186, BFH v.
27.6.2008 - III S 20/08 (PKH), BFH/NV 2008 S. 1669.

4 BFH v. 20.5.2015 - XI R 46/14, BFH/NV 2015 S. 1242, NWB NAAAE-96782.

5 BFH v. 9.6.1999 - VI R 50/98, BStBl 1999 II S. 706.

6 A 15.1 DA-KG.
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Zur Berufsausbildung gehÇrt neben dem Besuch von Allgemeinwissen vermit-
telnden Schulen wie Grund-, Haupt- und Oberschulen sowie von Fachschulen
und Hochschulen (nicht jedoch der Besuch einer Missionsschule1) auch die
Ausbildung in einem berufsbezogenen Ausbildungsverh!ltnis (z. B. die Ausbil-
dung fÅr einen handwerklichen, kaufm!nnischen, technischen oder wissen-
schaftlichen Beruf sowie in der Hauswirtschaft aufgrund eines Berufsausbil-
dungsvertrages oder an einer Lehranstalt, z. B. Haushaltsschule oder Berufs-
fachschule). Der Begriff der Ausbildung fÅr einen Beruf im Sinne des § 32
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG ist weiter als der Begriff der Berufsausbildung
im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG.2

Es sind auch der Vervollkommnung und Abrundung von F!higkeiten und
Kenntnissen dienende Maßnahmen einzubeziehen, die außerhalb eines gere-
gelten Bildungsganges ergriffen werden und damit Åber das vorgeschriebene
Maß hinausgehen. Es ist nicht erforderlich, dass die Ausbildungsmaßnahme
einem im BBiG geregelten fest umrissenen Bildungsgang entspricht, sie in ei-
ner Ausbildungs- oder Studienordnung vorgeschrieben ist, auf ein deutsches
Studium angerechnet wird oder dem Erwerb von Kenntnissen oder F!higkeiten
dient, die fÅr den angestrebten Beruf zwingend notwendig sind. Zur Berufs-
ausbildung gehÇrt auch die Weiterbildung im erlernten und ausgeÅbten Beruf,
wenn diese dazu dient, zu einer hÇheren beruflichen Qualifikation zu gelan-
gen, sowie die Ausbildung fÅr einen anderen Beruf.

Die Ausbildung muss Zeit und Arbeitskraft des Kindes dermaßen in Anspruch
nehmen, dass ein greifbarer Bezug zu dem angestrebten Berufsziel hergestellt
wird. Eine tats!chliche Unterrichts- bzw. Ausbildungszeit von zehn Wochen-
stunden wird von Familienkassen und Finanz!mtern regelm!ßig als ausrei-
chende Ausbildung anerkannt. Eine tats!chliche Unterrichts- bzw. Ausbil-
dungszeit von weniger als zehn Wochenstunden kann nur dann als ausrei-
chende Ausbildung anerkannt werden, wenn Umst!nde bestehen, nach denen
der zus!tzliche ausbildungsbezogene Zeitaufwand Åber das Åbliche Maß hi-
nausgeht (Beispiel: besonders umfangreiche Vor- und Nacharbeit, nicht be-
reits – z. B. bei Sprach-/Au-pair-Aufenthalten – als solches das Leben in einer
Gastfamilie, da es nicht außerhalb des #blichen liegt) oder wenn die Bedeu-
tung der Maßnahme fÅr das Berufsziel dies rechtfertigt (z. B. Erwerb einer qua-
lifizierten Teilnahmebescheinigung, PrÅfungsteilnahme) bzw. das Kind zur Teil-
nahme am Schulunterricht zur ErfÅllung der Schulpflicht verpflichtet ist.3

I. Steuervorteile durch/fÅr Kinder
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1 BFH v. 13.12.2018 - III R 25/18, BStBl 2019 II S. 256.

2 BFH v. 4.3.2010 - III R 23/08, BFH/NV 2010 S. 1264, NWB AAAAD-42958.

3 BFH v. 28.4.2010 - III R 93/08, BStBl 2010 II S. 1060; A 15.3 DA-KG.

66

67

68



#blich ist ein Zeitaufwand fÅr h!usliche Vor- und Nacharbeit, welcher der
Dauer der Unterrichts- bzw. Ausbildungszeit entspricht, sowie ein Zeitauf-
wand fÅr den Weg von und zur Ausbildungsst!tte bis zu einer Stunde fÅr die
einfache Wegstrecke. #ber das Åbliche Maß hinaus geht der ausbildungsbezo-
gene Zeitaufwand z. B. bei besonders umfangreicher Vor- und Nacharbeit oder
wenn neben die Unterrichtseinheiten zus!tzliche ausbildungsfÇrdernde Aktivi-
t!ten bzw. die praktische Anwendung des Gelernten treten. Eine geringe Stun-
denzahl ist z. B. auch gerechtfertigt bei Erwerb einer qualifizierten Teilnahme-
bescheinigung, PrÅfungsteilnahme oder regelm!ßigen Leistungskontrollen.

Die Ausbildung muss in ihrer zeitlichen Gestaltung einem von vornherein fest-
gelegten Plan entsprechen. Weicht die Dauer der Ausbildung erheblich von der
Åblichen Dauer vergleichbarer oder !hnlicher Ausbildungen ab, kann es sein,
dass Familienkasse oder Finanzamt wegen der Ernsthaftigkeit eine besondere
BegrÅndung verlangen.

Die freie Selbstausbildung – zu welchem Ausbildungsziel auch immer – ist
nach Verwaltungsmeinung keine Berufsausbildung.1 Dies gilt auch dann,
wenn der Auszubildende sich zeitweise nach Plan ausbilden l!sst, weil es fÅr
die Anerkennung als Berufsausbildung nicht auf Teilabschnitte, sondern auf
die Gesamtausbildung ankommt. Die ernsthafte Vorbereitung auf die Abitur-
prÅfung fÅr NichtschÅler kann m. E. nicht mangels Einbindung in eine schu-
lische Mindestorganisation als Berufsausbildung abgelehnt werden.2

PPRRAAXXIISSTTIIPPPP::

Auch Fernlehrg!nge kÇnnen ggf. als Berufsausbildung angesehen werden.3

Ein behindertes Kind befindet sich auch dann in Berufsausbildung, wenn es
durch gezielte Maßnahmen auf eine – wenn auch einfache – Erwerbst!tigkeit
vorbereitet wird, die nicht spezifische F!higkeiten oder Fertigkeiten erfordert.
Unter diesem Gesichtspunkt kann z. B. auch der Besuch einer Behinderten-
schule, einer Heimsonderschule, das Arbeitstraining in einer Anlernwerkstatt
oder die FÇrderung im Berufsbildungsbereich einer Werkstatt fÅr behinderte
Menschen eine Berufsausbildung darstellen.4

Auch eine Ausbildung zum Golflehrer kann durchaus als Berufsausbildung an-
gesehen werden.5 Berufsausbildung kÇnnen dabei auch Zeiten der Vorberei-

1. BerÅcksichtigung von Kindern
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1 A 15.1 Abs. 3 DA-KG; s. aber BFH v. 9.11.2012 - III B 98/12, BFH/NV 2013 S. 192, NWB
KAAAE-25865.

2 BFH v. 18.3.2009 - III R 26/06, BStBl 2010 II S. 296.

3 FG MÅnchen v. 27.2.2008 - 10 K 931/07, EFG 2008 S. 960, NWB CAAAC-78535.

4 A 15.4 DA-KG.

5 FG Rheinland-Pfalz v. 8.7.2002 - 5 K 1209/01, DStRE 2003 S. 594, rkr., NWB NAAAB-12303.
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tung zur Erreichung der fÅr den Ausbildungsbeginn erforderlichen Spielst!rke
(Handicap) sein, wenn die ausbildungsorientierten Maßnahmen w!hrend die-
ser Vorbereitungszeit von fachlich autorisierter Stelle vorgegeben und vom
Kind ernsthaft umgesetzt werden.

Zur Berufsausbildung z!hlen auch:

a) Der Vorbereitungsdienst der Lehramts- und Rechtsreferendare. Das Refe-
rendariat ist damit eine Ausbildungsmaßnahme zum Erwerb von Kenntnis-
sen, F!higkeiten und Erfahrungen, die als Grundlagen fÅr die AusÅbung des
angestrebten Berufs geeignet sind.1

b) Der Vorbereitungsdienst bei der Polizei oder bei sonstigen Beamtenanw!r-
tern.

c) Die in Berufen des Sozialwesens und der nicht!rztlichen medizinischen
Hilfst!tigkeiten im Anschluss an die schulische Ausbildung zu leistenden
Berufspraktika, die Voraussetzung fÅr die staatliche Anerkennung in dem
ausgebildeten Beruf und die BerufsausÅbung sind.

d) Eine Berufsausbildung w!hrend des Strafvollzugs.

e) Die der Ausbildung zum Ordensgeistlichen bzw. der T!tigkeit als Laienbru-
der oder Ordensschwester vorangehende Zeit eines Postulats oder Novizi-
ats.

f) Die Unterweisung in einem Anlernverh!ltnis, wenn ihr ein Ausbildungs-
plan zugrunde liegt, sie auf qualifizierte T!tigkeiten ausgerichtet ist und
nicht den Charakter einer Arbeitsleistung gegen Entgelt hat. Dies wird ins-
besondere anzunehmen sein, wenn der Anlernling fÅr die Åbliche Dauer ei-
ner Berufsausbildung fÅr einen Beruf ausgebildet wird, der frÅher als Aus-
bildungsberuf anerkannt war.

In den Laufbahngruppen der Bundeswehr kÇnnen folgende Berufsausbildungs-
maßnahmen berÅcksichtigungsf!hig sein:

" die Ausbildung eines Soldaten auf Zeit fÅr seine sp!tere Verwendung in
der Laufbahngruppe Mannschaft, wenn sie zu Beginn der Verpflichtungs-
zeit erfolgt; die Ausbildung umfasst die Grundausbildung und die sich an-
schließende Dienstpostenausbildung dies gilt auch fÅr den freiwilligen
Wehrdienst nach § 58b SG,2

I. Steuervorteile durch/fÅr Kinder

16

1 BFH v. 10.2.2000 - VI B 108/99, BStBl 2000 II S. 398; BFH v. 13.7.2004 - VIII R 20/02, BFH/NV
2005 S. 36, NWB PAAAB-27796.

2 BFH v. 10.5.2012 - VI R 72/11, BStBl 2012 II S. 895.
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" die Ausbildung eines Soldaten auf Zeit oder Berufssoldaten in der Lauf-
bahngruppe Unteroffizier (mit oder ohne Portepee) bzw. in der Laufbahn-
gruppe Offizier (zur Ausbildung kÇnnen auch zivilberufliche Aus- und Wei-
terbildungsmaßnahmen (sog. ZAW-Maßnahmen), das Studium an einer
Bundeswehrhochschule oder an einer zivilen Hochschule z!hlen, auch
wenn diese Maßnahmen Åber die jeweilige Ernennung hinaus andauern,1

" die w!hrend des Wehrdienstes stattfindende Ausbildung zum Reserveof-
fizier,2

" zus!tzliche Weiterbildungen bzw. Ausbildungsmaßnahmen eines Soldaten,
die grunds!tzlich dazu geeignet sind, den Aufstieg in eine hÇhere Lauf-
bahngruppe, den Einstieg in eine Laufbahngruppe oder den Laufbahnwech-
sel vom Unteroffizier ohne Portepee zum Unteroffizier mit Portepee zu er-
mÇglichen (darunter fallen nicht in der Bundeswehr Åbliche Verwendungs-
lehrg!nge, die nach dem Erwerb der Laufbahnbef!higung absolviert wer-
den.3

Eine erneute Berufsausbildung ist bis 2011 ungeachtet dessen zu berÅcksichti-
gen, ob es sich um die erste oder eine weitere Ausbildung handelt bzw. ob
eine zus!tzliche Ausbildungsmaßnahme einer beruflichen Qualifizierung oder
einem anderen Beruf dient.4 Ab 2012 ist eine steuerliche BerÅcksichtigung
nicht mÇglich, wenn es sich um eine Zweitausbildung oder ein Zweitstudium
handelt und das Kind einer sch!dlichen Erwerbst!tigkeit nachgeht (vgl.
Rz. 508 f.). Eine weitere Ausbildung kann aber z. B. im Rahmen eines Ausbil-
dungsdienstverh!ltnisses ohne weiteres zum Anspruch auf die kindbedingten
VergÅnstigungen fÅhren.

(einstweilen frei)

bb) Schulausbildung

Schulausbildung ist jede Ausbildung an allgemein oder berufsbildenden Çf-
fentlichen oder privaten Schulen, in denen Unterricht nach staatlich geneh-
migten Lehrpl!nen bzw. in Anlehnung daran erteilt wird. Die Schulausbildung
dient der Allgemeinbildung oder beruflichen Bildung, ohne jedoch auf einen
bestimmten Beruf ausgerichtet zu sein.

1. BerÅcksichtigung von Kindern
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1 BFH v. 16.4.2002 - VIII R 58/01, BStBl 2002 II S. 523 und BFH v. 15.7.2003 - VIII R 19/02,
BStBl 2007 II S. 247.

2 BFH v. 8.5.2014 - III R 41/13, BStBl 2014 II S. 717.

3 BFH v. 16.9.2015 - III R 6/15, BStBl 2016 II S. 281.

4 BFH v. 20.7.2000 - VI R 121/98, BStBl 2001 II S. 107; BFH v. 19.9.2008 - III B 102/07, BFH/NV
2009 S. 16, NWB FAAAC-95771.
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Kennzeichnend fÅr eine Schulausbildung ist die Vermittlung von Wissen an ei-
ner schulischen Einrichtung (auch Fernschulen). Dies setzt voraus, dass der
SchÅler in eine schulische Mindestorganisation eingebunden ist, die eine ge-
wisse dauernde Lernkontrolle ermÇglicht. Die Ausbildung darf nicht Åberwie-
gend in der Gestaltungsfreiheit des SchÅlers liegen. Außerdem muss ein ge-
wisser Kontakt und Austausch zwischen dem SchÅler und den Lehrern beste-
hen. H!ngt die Dauer und Intensit!t der Ausbildung von der Entscheidung und
Selbstverantwortung des SchÅlers ab, liegt eine Ausbildung im Sinne des EStG
nur dann vor, wenn die Ernsthaftigkeit anhand geeigneter Nachweise (Be-
scheinigung Åber regelm!ßige Einreichung von Hausarbeiten zur Korrektur bei
der Fernschule, Bescheinigung Åber Fortgang) belegt wird. Die Anerkennung
eines Fern-Abiturs kommt entsprechend dieser Grunds!tze in Betracht. Die
ernsthafte Vorbereitung auf ein Abitur fÅr NichtschÅler ist zumindest ab dem
Monat der Anmeldung zur PrÅfung als Berufsausbildung anzusehen.1 Bereitet
sich ein Kind, ohne in eine schulische Mindestorganisation eingebunden zu
sein, ernsthaft auf eine PrÅfung zur Erlangung des Hauptschulabschlusses, der
Fachoberschulreife, des schulischen Teils der Fachhochschule oder des Abiturs
vor, ist es zu berÅcksichtigen. Dies gilt auch bei einer zweieinhalbj!hrigen
selbst organisierten Vorbereitung auf eine AufnahmeprÅfung fÅr ein Musik-
studium bzw. eine Berufsfachschule fÅr Musik, wenn konkrete Vorbereitungs-
maßnahmen ernsthaft und nachhaltig betrieben werden.2

Zur Schulausbildung z!hlt auch der Besuch einer vergleichbaren allgemein
oder berufsbildenden Schule im Ausland (z. B. im Rahmen von SchÅleraus-
tauschprogrammen oder im Rahmen eines akademischen Jahres an einem
amerikanischen College). Gleiches gilt fÅr die Teilnahme an Sprachkursen zur
Erlernung der deutschen Sprache, wenn der Erwerb dieser Sprachkenntnisse
Grundlage fÅr eine anschließend beabsichtigte Ausbildung oder Berufsaus-
Åbung in Deutschland ist.

(einstweilen frei)

cc) Berufsbezogene Ausbildungsverh!ltnisse

Als berufsbezogenes Ausbildungsverh!ltnis wird die Ausbildung in einem
staatlich anerkannten Ausbildungsberuf anerkannt, wenn sie nach der maß-
geblichen Ausbildungsordnung durchgefÅhrt wird. Gleiches gilt fÅr einen

I. Steuervorteile durch/fÅr Kinder
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1 BFH v. 18.3.2009 - III R 26/06, BStBl 2010 II S. 296.

2 FG Niedersachsen v. 13.7.2011 - 9 K 50710, rkr, EFG 2012 S. 525.
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sonst vorgeschriebenen, allgemein anerkannten oder Åblichen Ausbildungs-
weg.

In Abgrenzung zu einem normalen Besch!ftigungsverh!ltnis muss ein echtes
Ausbildungsverh!ltnis vorliegen, das planm!ßig ausgestaltet ist und sich an
einem bestimmten Ausbildungsziel orientiert. Dazu gehÇrt i. d. R., dass ein
sachkundiger, verantwortlicher Ausbilder bestellt ist, der den Auszubildenden
anleitet, belehrt und ihn mit dem Ziel unterweist, ihm die fÅr den angestreb-
ten Beruf notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Der Ausbil-
dungscharakter und nicht die Erbringung bezahlter Arbeitsleistung d. h. der Er-
werbscharakter muss im Vordergrund stehen.1

Eine Volont!rt!tigkeit, die ein ausbildungswilliges Kind vor Annahme einer
voll bezahlten Besch!ftigung gegen geringe Entlohnung absolviert, ist als Be-
rufsausbildung anzuerkennen, wenn das Volontariat der Erlangung der ange-
strebten beruflichen Qualifikation dient und somit der Ausbildungscharakter
im Vordergrund steht.2 FÅr eine Pr!gung des Volontariats oder z. B. eines Pra-
xisjahres durch Ausbildungszwecke spricht es, dass ein detaillierter Ausbil-
dungsplan zugrunde liegt, dass die Unterweisung auf qualifizierte T!tigkeiten
ausgerichtet ist, dass auf der Grundlage der Ausbildung dem Kind eine den Le-
bensunterhalt selbstst!ndig sichernde Berufst!tigkeit ermÇglicht wird und
dass die HÇhe des Arbeitslohns dem eines Auszubildenden vergleichbar ist.3

PPRRAAXXIISSTTIIPPPP::

Es darf sich bei einer Volont!rt!tigkeit nicht lediglich um ein gering bezahltes Arbeits-
verh!ltnis handeln. In diesem Fall werden Familienkasse und Finanzamt die BerÅcksich-
tigung des Kindes ablehnen.

Eine durch Arbeitslosengeld bei Weiterbildung oder #bergangsgeld gefÇrderte
Maßnahme der beruflichen Weiterbildung oder zur beruflichen Eingliederung
behinderter Menschen wird i. d. R. als Berufsausbildung anerkannt, wenn die
Maßnahme etwa sechs Monate oder l!nger dauert. Bei kÅrzeren Maßnahmen
muss mit einer eingehenden PrÅfung der Familienkasse bzw. des Finanzamts
gerechnet werden, ob eine Berufsausbildung im Sinne des EStG vorliegt.

Eine Berufsausbildung liegt regelm!ßig auch dann vor, wenn das Kind an einer
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme teilnimmt. Als berufsvorbereitende

1. BerÅcksichtigung von Kindern
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1 BFH v. 16.9.2015 - III R 6/15, BStBl 2016 II S. 281; BFH v. 10.4.2019 - III R 37/18, BFH/NV 2019
S. 1103.

2 BFH v. 9.6.1999 - VI R 50/98, BStBl 1999 II S. 706; BFH v. 16.9.2015 - III R 6/15, BStBl 2016 II
S. 281.

3 BFH v. 10.4.2019 - III R 37/18, NWB VAAAH-28200, BFH/NV 2019 S. 1103.
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Bildungsmaßnahmen gelten alle Maßnahmen, die im Zusammenhang mit So-
fortprogrammen (z. B. von Bund, L!ndern und Gemeinden) zum Abbau der Ju-
gendarbeitslosigkeit durchgefÅhrt werden. Eine inhaltliche PrÅfung dieser
Maßnahmen erfolgt nicht.

Die Grenzen zwischen einer Fortbildungs- und einer Ausbildungsmaßnahme
sind h!ufig sehr fließend. So wertet der BFH z. B. die Fortbildung zum „Han-
delsfachwirt“ nach Abschluss der PrÅfung zum Einzelhandelskaufmann als
Ausbildung im Sinne des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a EStG. Auch die kon-
zerninterne Fortbildung zum „Junior-Verk!ufer“ z!hlt als Berufsausbildung.1

Verwendungsbezogene Lehrg!nge z!hlen eher nicht als Berufsausbildung.2

(einstweilen frei)

dd) Hochschulausbildung

Der Besuch einer Hochschule ist Berufsausbildung, wenn und solange das
Kind im In- oder Ausland als ordentlicher Studierender immatrikuliert ist.
Ebenso ist ein Aufbau- oder Erg!nzungsstudium als Berufsausbildung anzuer-
kennen, wenn es zu einer zus!tzlichen beruflichen Qualifikation fÅhrt und mit
einer PrÅfung abgeschlossen wird. Es genÅgt nicht, wenn das Kind lediglich als
GasthÇrer an Vorlesungen und #bungen teilnimmt. Das Studium an einer
Fernuniversit!t ist als Hochschulausbildung anerkannt.

Studierende an Fachhochschulen stehen auch w!hrend der sog. praktischen
Studiensemester in Berufsausbildung.

Eine Beurlaubung vom Studium oder eine Befreiung von der Teilnahme an Vor-
lesungen (Befreiung von der Belegpflicht) ist auch bei fortdauernder Immatri-
kulation als tats!chliche Unterbrechung des Hochschulbesuchs anzusehen, es
sei denn, die Beurlaubung erfolgt zum Zwecke der DurchfÅhrung einer zus!tz-
lichen Maßnahme der Berufsausbildung, zum Zwecke der PrÅfungsvorberei-
tung oder infolge Erkrankung oder Mutterschaft. Eine die BerÅcksichtigung
ausschließende Unterbrechung liegt z. B. dann vor, wenn sich Studierende we-
gen Mitarbeit in der studentischen Selbstverwaltung der Hochschule vom Stu-
dium beurlauben lassen.3

I. Steuervorteile durch/fÅr Kinder
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1 FG ThÅringen v. 21.4.2010 - 3 V 41/09, EFG 2010 S. 1794, NWB ZAAAD-58367.

2 BFH v. 23.6.2015 - III R 37/14, BStBl 2016 II S. 55; BFH v. 21.6.2016 - III B 133/15, BFH/NV 2016
S. 1450, NWB JAAAF-80961; BFH v. 9.3.2016 - III B 146/15, BFH/NV 2016 S. 918, NWB
NAAAF-71532; BFH v. 22.6.2016 - V R 32/15, BFH/NV 2016 S. 1554, NWB XAAAF-81830; BFH v.
22.2.2017 - III R 20/15l, BStBl 2017 II S. 913.

3 BFH v. 4.2.2014 - III B 87/13, BFH/NV 2014 S. 690, NWB BAAAE-59396.
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